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Erläuterungen zur Verfügung über  
persönliche Beiträge

Beitragsverfügung für Selbständigerwerbende

1.	Die persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge Selbständigerwerbender werden 
im laufenden Jahr als Akontobeiträge erhoben. 

	 Akontobeiträge können jederzeit auf Verlangen den tatsächlichen Verhält-
nissen angepasst werden. Nach Eintreffen der Steuermeldung werden  
die Beiträge mit einer Nachtragsverfügung definitiv festgesetzt. Grundla-
gen für die Bemessung der Akontobeiträge sind die vorangehende  
Beitragsperiode, Selbstangaben oder eine Kasseneinschätzung. Die definitiv 
festgesetzten Beiträge beruhen in der Regel auf der Direkten Bundes-
steuer als Beitragsbemessungsgrundlage. Sie können der Beitragsverfü-
gung die Beitragsbemessungsgrundlage entnehmen.
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2.	Die persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge werden auf Grund folgender 
	 Beitragsskala berechnet:
 

        
 ab 2009        

von mind.    aber weniger    Ansatz
CHF                als CHF        %

Jährliches Erwerbseinkommen
2007 + 2008

von mind.    aber weniger     Ansatz
CHF                als CHF         %

2005 + 2006
von mind.    aber weniger     Ansatz
CHF               als CHF          %

  9‘200            16‘000           5.116
16‘000            20‘300           5.237
20‘300            22‘600           5.359
22‘600            24‘900           5.481
24‘900            27‘200           5.603
27‘200            29‘500           5.725
29‘500            31‘800           5.967
31‘800            34‘100           6.211
34‘100            36‘400           6.455
36‘400            38‘700           6.699
38‘700            41‘000           6.942
41‘000            43‘300           7.186
43‘300            45‘600           7.551
45‘600            47‘900           7.917
47‘900            50‘200           8.283
50‘200            52‘500           8.647
52‘500            54‘800           9.013
54‘800                                  9.500

Für Einkommen von weniger als 
CHF 9‘200.00 wird der Mindest-
beitrag von CHF 460.00 pro Jahr 
erhoben.

  8‘900            15‘900           5.116
15‘900            20‘100           5.237
20‘100            22‘300           5.359
22‘300            24‘500           5.481
24‘500            26‘700           5.603
26‘700            28‘900           5.725
28‘900            31‘100           5.967
31‘100            33‘300           6.211
33‘300            35‘500           6.455
35‘500            37‘700           6.699
37‘700            39‘900           6.942
39‘900            42‘100           7.186
42‘100            44‘300           7.551
44‘300            46‘500           7.917
46‘500            48‘700           8.283
48‘700            50‘900           8.647
50‘900            53‘100           9.013
53‘100                                  9.500

Für Einkommen von weniger als 
CHF 8‘900.00 wird der Mindest-
beitrag von CHF 445.00 pro Jahr 
erhoben.

  8‘500            15‘900            5.116
15‘900            20‘100            5.237
20‘100            22‘200            5.359
22‘200            24‘300            5.481
24‘300            26‘400            5.603
26‘400            28‘500            5.725
28‘500            30‘600            5.967
30‘600            32‘700            6.211
32‘700            34‘800            6.455
34‘800            36‘900            6.699
36‘900            39‘000            6.942
39‘000            41‘100            7.186
41‘100            43‘200            7.551
43‘200            45‘300            7.917
45‘300            47‘400            8.283
47‘400            49‘500            8.647
49‘500            51‘600            9.013
51‘600                                   9.500

Für Einkommen von weniger als 
CHF 8‘500.00 wird der Mindest-
beitrag von CHF 425.00 pro Jahr 
erhoben.

	
	 Die Beitragsskala für die Jahre 2004 und früher geben wir Ihnen 	 	
	 gerne auf Anfrage bekannt.

3.	Auf den persönlichen AHV/IV/EO-Beiträgen wird ein Verwaltungskosten-	
	 beitrag von maximal 3 % zur Deckung der Kosten erhoben. Dieser  
	 Prozentsatz verringert sich bei höheren Einkommen bis auf 1.5 %. 

4.	Einkommen aus nebenberuflich ausgeübter selbständiger Tätigkeit,  
	 welches CHF 2‘200.00 pro Jahr nicht übersteigt, unterliegt nicht der 
	 Beitragspflicht. Der Mindestbeitrag wird nur auf Verlangen erhoben.

	



Beitragsverfügung für Nichterwerbstätige

1.	Die persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge Nichterwerbstätiger werden im 
laufenden Jahr in der Regel als Akontobeiträge erhoben. Akontobeiträge 
können jederzeit auf Verlangen den tatsächlichen Verhältnissen ange-
passt werden. Nach Eintreffen der Steuermeldung werden die Beiträge 
mit einer Nachtragsverfügung definitiv festgesetzt. Grundlagen für die 
Bemessung der Akontobeiträge sind die vorangehende Beitragsperiode, 
Selbstangaben oder eine Kasseneinschätzung. Die definitiv festgesetzten 
Beiträge beruhen in der Regel auf der Direkten Bundessteuer als  
Beitragsbemessungsgrundlage. Sie können der Beitragsverfügung die 
Beitragsbemessungsgrundlage entnehmen. Die Beiträge Nichterwerbs-
tätiger, die den Mindestbeitrag schulden oder deren Beiträge erlassen 
werden, werden in der Regel ohne Angabe einer Beitragsbemessungs-
grundlage definitiv festgesetzt.

2.	Die persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge werden auf Grund folgender  
	 Beitragstabellen berechnet:

Beitragstabelle ab 2009

           Beitrags-      Jahres-         Beitrags-       Jahres-
           pflichtiges    beitrag          pflichtiges      beitrag
           Vermögen    in CHF         Vermögen      in CHF
           in CHF                              in CHF

Beitragstabelle 2007 + 2008

           Beitrags-      Jahres-         Beitrags-       Jahres-
           pflichtiges    beitrag          pflichtiges      beitrag
           Vermögen    in CHF         Vermögen      in CHF
           in CHF                              in CHF

unter   300‘000          460            1‘050‘000        2‘020
ab       300‘000          505            1‘100‘000        2‘121
           350‘000          606            1‘150‘000        2‘222
           400‘000          707            1‘200‘000        2‘323
           450‘000          808            1‘250‘000        2‘424
           500‘000          909            1‘300‘000        2‘525
           550‘000       1‘010            1‘350‘000        2‘626
           600‘000       1‘111          1‘400‘000       2‘727
           650‘000       1‘212            1‘450‘000        2‘828
           700‘000       1‘313            1‘500‘000        2‘929
           750‘000       1‘414            1‘550‘000        3‘030
           800‘000       1‘515            1‘600‘000        3‘131
           850‘000       1‘616            1‘650‘000        3‘232
           900‘000       1‘717            1‘700‘000        3‘333
           950‘000       1‘818            1‘750‘000        3‘434
        1‘000‘000       1‘919               

unter   300‘000          445            1‘050‘000        2‘020
ab       300‘000          505            1‘100‘000        2‘121
           350‘000          606            1‘150‘000        2‘222
           400‘000          707            1‘200‘000        2‘323
           450‘000          808            1‘250‘000        2‘424
           500‘000          909            1‘300‘000        2‘525
           550‘000       1‘010            1‘350‘000        2‘626
           600‘000       1‘111          1‘400‘000       2‘727
           650‘000       1‘212            1‘450‘000        2‘828
           700‘000       1‘313            1‘500‘000        2‘929
           750‘000       1‘414            1‘550‘000        3‘030
           800‘000       1‘515            1‘600‘000        3‘131
           850‘000       1‘616            1‘650‘000        3‘232
           900‘000       1‘717            1‘700‘000        3‘333
           950‘000       1‘818            1‘750‘000        3‘434
        1‘000‘000       1‘919               

	
Für je weitere CHF 50‘000.00 beitragspflichtiges Vermögen erhöht  
sich der Beitrag um CHF 151.50 pro Jahr bis zum Maximum von 
CHF 10‘100.00.

Die Beitragstabellen für die Jahre 2006 und früher geben wir Ihnen gerne 
auf Anfrage bekannt.



3.	 Die Beitragspflicht der nichterwerbstätigen Versicherten beginnt am  
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und endet mit dem 
Erreichen des AHV-Rentenalters. Von der Beitragspflicht befreit sind die 
nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten, sofern 
diese mindestens den doppelten Mindestbeitrag (CHF 920.00) pro Jahr 
leisten. Den Ehegatten gleichgestellt sind die Partner in einer eingetrage-
nen gleichgeschlechtlichen Partnerschaft.

		
4.	Auf den persönlichen AHV/IV/EO-Beiträgen wird ein Verwaltungskosten-	
	 beitrag von 3 % zur Deckung der Kosten erhoben.

Beitragsverfügung für Arbeitnehmende ohne beitragspflichtige  
Arbeitgebende

Die AHV/IV/EO-Beiträge der Arbeitnehmenden ohne beitragspflichtige 
Arbeitgebende werden berechnet wie die Beiträge der Selbständigerwer-
benden (vgl. Vorderseite). Der Verwaltungskostenbeitrag entfällt. Dagegen 
sind zusätzlich Beiträge an die Arbeitslosenversicherung (ALV) und an die 
Familienausgleichskasse (FAK) zu entrichten. Diese werden in Prozenten 
des beitragspflichtigen Einkommens berechnet und betragen:

Beitragspflichtiges 
Einkommen in CHF

Arbeitslosenversicherung
 
ab 2008 in %            2004 – 2007 in %

Familienausgleichskasse

ab 2009 in %            2004 – 2008 in %  

bis                  106‘800.00     
bis                  126‘000.00
unbegrenzt

–
2.0
–

2.0
–
–

–
–
1.8

–
–
–

Für Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir grüssen Sie freundlich.

SVA St.Gallen


